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 Veröffentlicht am 16.06.1998

Norm

UrhG §18

Rechtssatz

Zwischen dem Rundfunkempfang im Hotelzimmer und dem in Gemeinschaftsräumen besteht aber insofern ein

Unterschied, als die Beklagte im Hotelzimmer nur die Einrichtungen zur Verfügung stellt, es aber dem einzelnen

Hotelgast überläßt, ob er davon auch Gebrauch macht. Werden hingegen Rundfunksendungen in

Gemeinschaftsräumen wiedergegeben, so ist die Wiedergabe grundsätzlich davon unabhängig, ob der einzelne die

Wiedergabe auch wünscht. Er entscheidet nicht über die Wiedergabe, sondern, wie auch bei sonstigen ö5entlichen

Aufführungen und Vorführungen, nur darüber, ob er daran teilnimmt oder nicht.
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